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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Hans-Jörg Krause (DIE LINKE) 
 
 
Waffenbesitz 2 
 
Kleine Anfrage - KA 6/7512 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
1. Wie viele jagdberechtigte Personen mit gültiger Waffenbesitzkarte sind im 

Land registriert?  
 
Im Land sind 14.144 jagdberechtigte Personen mit gültiger Waffenbesitzkarte 
registriert (Stand 01.01.2012). 

 
2. Wie viele Waffen befinden sich insgesamt im Besitz der im Land registrier-

ten jagdberechtigten Personen? Wie viele davon sind Lang- und Kurzwaf-
fen? 

 
Die im Land registrierten jagdberechtigten Personen sind in Besitz von insge-
samt 53.351 Waffen, davon sind 44.386 Lang- und 8.965 Kurzwaffen (Stand 
01.01.2012). 

 
3.  Ist die Antwort der Landesregierung zur Frage 7 so zu verstehen, dass 

Mitglieder von Sport- und Schützenvereinen keine Inhaber eines Waffen-
scheins sind und somit Waffen privat nicht erwerben können? 

 
Der Waffenschein ist eine waffenrechtliche Erlaubnis, die zum Führen einer 
Waffe berechtigt (§ 10 Abs. 4 Satz 1 Waffengesetz). Im Sinne des Waffenge-
setzes führt eine Waffe, wer die tatsächliche Gewalt darüber außerhalb der ei-
genen Wohnung, Geschäftsräume, des eigenen befriedeten Besitztums oder 
einer Schießstätte ausübt (Anlage 1, Abschnitt 2, Nummer 4 zum Waffenge-
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setz). In Sachsen-Anhalt gibt es keine Sportschützen, die in Besitz eines Waf-
fenscheins sind. 

 
Die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen wird durch eine Waffenbe-
sitzkarte erteilt (§ 10 Abs. 1 Waffengesetz). Transportieren Sportschützen die 
Waffen beispielsweise von der Wohnung zum Schießstand und zurück, ist das 
ein vom Bedürfnis (hier: Sportschütze) umfasster Zweck. Hierzu bedarf es kei-
ner weiteren zusätzlichen waffenrechtlichen Erlaubnis. 
 
Im Land sind 21.255 Sportschützen mit gültiger Waffenbesitzkarte registriert. 
Sie sind in (privatem) Besitz von insgesamt 50.010 Waffen. Davon sind 
29.372 Lang- und 20.638 Kurzwaffen (Stand 01.01.2012). 


